
 

 

Dienstanweisung über die Festsetzung von Gebühren in  
baurechtlichen Angelegenheiten 

 
Aufgrund der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NRW) vom 
03.07.2001 in der zurzeit gültigen Fassung sind bei den nachfolgenden Tarifstellen 

Rahmensätze vorgegeben worden. 
Diese Dienstanweisung soll eine einheitliche Handhabung der vorgegebenen 

Rahmensätze und des damit verbundenen Ermessensspielraumes gewährleisten. 
 
 

Grundsätzliche Vorbemerkungen 
 
Rahmengebühren (§ 9 GebG NRW) sind so zu bemessen, dass zwischen der den 

Verwaltungsaufwand berücksichtigenden Höhe der Gebühr einerseits und der Bedeutung, 
dem wirtschaftlichen oder sonstigen Nutzen der Amtshandlung andererseits ein 

angemessenes Verhältnis besteht (Äquivalenzprinzip). 
 

Es ist daher notwendig, den durchschnittlichen Verwaltungsaufwand zu ermitteln, sowie 
den durchschnittlichen Wert oder Nutzen der Amtshandlung abzuschätzen. 

 
Beide Größen, Verwaltungsaufwand und wirtschaftlicher Wert oder Nutzen der 

Amtshandlung für den Empfänger, sind bei der Gebührenfestsetzung zu berücksichtigen 
und in ein angemessenes Verhältnis zu setzen. 

 
Der Verwaltungsaufwand ist somit zu berücksichtigen, er ist nicht alleiniger 

Gebührenmaßstab. 
 
Ferner wird zwischen Gebührenhöhe und Vorteil kein direkt proportionales, sondern ein 

angemessenes Verhältnis verlangt. 
 

Bei begünstigenden Verwaltungsakten ist daher neben der kostendeckenden 
Verwaltungsgebühr eine (zusätzliche) Abschöpfung des Nutzen- oder Wertzuwachses 

durch die Bestimmung der Gebührenhöhe opportun. 
 

Die Grundzüge der Ermittlung sind bereits durch die Rahmenregelung des Landes erfolgt, 
so dass der kommunale Handlungsspielraum sich auf die sachgerechte Ausfüllung des 

Rahmens beschränken kann. Auf die AVwGebO NRW (in der aktuellen Fassung) wird 
insofern verwiesen. 

 
Die vorherigen Auslegungsregelungen werden aufgehoben und ab sofort durch diese 

Regelung ersetzt. 
 

Vorschusszahlung: 
 
Gemäß § 16 GebG NRW kann eine Amtshandlung, die auf Antrag vorzunehmen ist, von 

der Zahlung eines angemessenen Vorschusses bis zur voraussichtlichen Höhe der Kosten 
abhängig gemacht werden. 
 

Ein Vorschuss ist generell zu erheben, wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit 
des Antragstellers bestehen. 
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Über die hier zu treffende Ermessensentscheidung ist nach Rücksprache mit der 
zuständigen Fachbereichsleitung ein Aktenvermerk zu fertigen. 

 
Sofern eine Vorschusszahlung erfolgen soll, darf mit der inhaltlichen Bearbeitung der 

Amtshandlung nicht begonnen werden. 
 

Der Bescheid auf Erhebung einer „Vorschusszahlung“ stellt einen rechtsmittelfähigen 
Verwaltungsakt dar. 

 
 

Besondere Regelungen 
 
Ermäßigung nach § 15 Abs. 2 GebG NRW 
 
Nicht-begünstigende Amtshandlungen sind regelmäßig gegen kostendeckende 
Verwaltungsgebühren zu erbringen. Ein abschöpfbarer wirtschaftlicher Nutzen oder 

Wertzuwachs entsteht hierdurch nicht. 
 
 

Ablehnung eines Antrags 
 
Um 25 % ist die Gebühr regelmäßig zu ermäßigen. Um bis zu 75 % ist im Einzelfall eine 
weitere Ermäßigung in Abstimmung mit der Fachbereichsleitung vorzunehmen, sofern die 

verbleibende Gebühr im Vergleich zum Verwaltungsaufwand deutlich unangemessen ist. 
 
Die Ermäßigung bei Ablehnung kann zu einer rechtmäßigen Unterschreitung der 

Mindestgebühr führen. 
 
 

Rücknahme eines Antrags 
 

• Um 25 % ist die Gebühr regelmäßig zu ermäßigen. 
 

• Ein zusätzlicher Abschlag von 15 % kann aufgrund des geringen Aufwands im 

Vergleich zu einer Ablehnung vorgenommen werden, sofern der ersparte Aufwand 

dies rechtfertigt. 
 

• Eine weitere Ermäßigung ist in Abstimmung mit der Fachbereichsleitung im 
Einzelfall vorzunehmen, sofern die verbleibende Gebühr im Vergleich zum 

Verwaltungsaufwand deutlich unangemessen ist.  
 

• Um 75 % ist die Gebühr bei Rücknahme vor Beginn der Bearbeitung (außer 
Vorprüfung) zu ermäßigen. 
 

• Vollständig kann auf die Gebührenerhebung nur verzichtet werden, sofern eine 
Bearbeitung noch gar nicht erfolgt ist. 
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Gebührenverzicht aus Billigkeitsgründen 
 
Gem. § 3 Abs. 1 AVwGebO NRW kann von der Erhebung von Gebühren und Auslagen 
abgesehen werden, wenn dies der Billigkeit (soziale Härte unter Berücksichtigung 

persönlicher Verhältnisse, unangemessene Benachteiligung, Berücksichtigung von Treu 
und Glauben, Natur der Sache) entspricht. Dazu ist ein Antrag des Betroffenen 

erforderlich. Ein solcher Verzicht ist mit der Fachbereichsleitung abzusprechen. 
 
 

Verbleibender Ermessensspielraum 
 
Für Rahmengebühren gilt grundsätzlich, dass bei offenkundiger Unverhältnismäßigkeit 

die Gebühr zu modifizieren und einzelfallbezogen anzupassen ist. 

Diese Modifizierung im Einzelfall ist aktenkundig zu begründen und mit der 
Fachbereichsleitung abzustimmen. 

 
 

Konkretisierung der Rahmengebühren auf der Grundlage der 
Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW 
 
 
Nr. 3.1.1.4 – Gebühr nach Zeitaufwand 
 
Die Gebühr ist anhand der veröffentlichten, jährlich aktualisierten Stundensätze je 

angefangener Viertelstunde zu erheben. 
 
 

Nr. 3.1.4.1 – Errichtung und Erweiterung 
Die Gebühren sind grundsätzlich für jedes Gebäude einzeln zu ermitteln. Dadurch kann 
ggf. mehrfach die Mindestgebühr anfallen. 

 
Sofern die Tabelle unterschiedliche Rohbauwerte für verschiedene Gebäudeteile angibt, 

sind diese separat zu berechnen und zu einer Gesamtsumme für das Gebäude 
heranzuziehen. Das gilt auch bei einem einheitlichen Nutzungszweck, wenn die 

Rohbauwerte, z.B. nach Geschossigkeit variieren. 1 

 

Bei der nachträglichen Genehmigung ist die Gebühr nach Tarifstelle Nr. 3.1.8.1.1.1 zu 
berechnen! 

 
1 Vgl. OVG Münster, Beschluss vom 20.07.2004, Az. 9A 201/02 
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3.1.4.3 Entscheidung über die Erteilung der 

Genehmigung von Nutzungsänderungen 
 
 

 

3.1.4.3.1 ohne genehmigungsbedürftige bauliche Maß-
nahmen (Rahmengebühr 50,00 € bis 5.000,00 
€) 

 

 

 - untergeordnete, nur Nebenzwecken dienende 

Gebäude 

 

50,00 € 
   
 - Gewerbe  
 1 m² bis 150 m² 4,00 €/m² 

 151 m² bis 500 m² 2,50 €/m² 
 für jeden weiteren m² über 500 m² 2,00 €/m² 

   
 - kleinere Gewerbeeinheiten (ohne Beschäftigte 

und ohne Besonderheiten) der freiberuflich 

Tätigen oder derjenigen, die ihren Beruf in 
ähnlicher Weise ausüben (§ 13 BauNVO) 

 

 1 m² - 150 m² 2,00 €/m² 
 für jeden weiteren m² 1,50 €/m² 
   
 - alle weiteren Gebäude  
 1 m² bis 150 m² 2,00 €/m² 
 für jeden weiteren m² über 150 m² 1,50 €/m² 

 Spielhallen 10,00 €/m² 
 Vergnügungsstätten 7,50 €/m² 

   
 Anmerkung:  

 Insgesamt darf die Gebühr die Gebühr nach 
Tarifstelle 3.1.4.1 für eine Neuerrichtung nicht 

übersteigen. 
 

 

3.1.4.3.2 mit genehmigungsbedürftigen baulichen 
Maßnahmen neben der Gebühr nach Tarifstellen 
3.1.4.1 oder 3.1.4.2 (Rahmengebühr 50,00 € bis 
5.000,00 €) 
 

 
 

 - untergeordnete, nur Nebenzwecken dienende 
Gebäude 

 
50,00 € 

   
 - Gewerbe  
 1 m² bis 150 m² 4,00 €/m² 
 151 m² bis 500 m² 2,50 €/m² 
 für jeden weiteren m² über 500 m² 2,00 €/m² 
   
 - kleinere Gewerbeeinheiten (ohne Beschäftigte 

und ohne Besonderheiten) der freiberuflich 
Tätigen oder derjenigen, die ihren Beruf in 
ähnlicher Weise ausüben (§ 13 BauNVO) 

 

 1 m² - 150 m² 2,00 €/m² 



Seite 5 von 22 Seiten 

  

für jeden weiteren m² 

 

 

1,50 €/m² 

 - alle weiteren Gebäude  
 1 m² bis 150 m² 2,00 €/m² 
 für jeden weiteren m² über 150 m² 

 
1,50 €/m² 

 Anmerkung:  
 Insgesamt darf die Gebühr die Gebühr nach 

Tarifstellen 3.1.4.1 für eine Neuerrichtung nicht 

übersteigen. 
 

 

   
3.1.4.4 Entscheidung über die Erteilung einer 

Beseitigungsgenehmigung nach § 62 Abs. 3 
Satz 2 der Landesbauordnung 2018 
einschließlich der Bauüberwachung nach § 83 
Abs. 1 und der Bauzustandsbesichtigung nach § 
84 Abs. 1 Satz 1 sowie der Bescheinigung nach 
§ 84 Abs. 5 Satz 2 BauO NRW 2018 je nach 
Schwierigkeit und Umfang der baurechtlichen 
Prüfung (Rahmengebühr 50,00 € bis 1.500,00 € 
je zu beseitigende bauliche Anlage) 
 

 

 Umbauter Raum in m³ Betrag 
 bis zu 500 m³ 50,00 € 
 bis zu 2.500 m³ 200,00 € 

 bis zu 5.000 m³ 500,00 € 
 bis zu 10.000 m³ 1.000,00 € 

 über 10.000 m³ 1.500,00 € 
 

 

3.1.4.5 Entscheidung über die Erteilung jeder 
Teilbaugenehmigung nach § 76 BauO NRW 
2018, unbeschadet der Gebühr nach Tarifstelle 
3.1.4.1 (Rahmengebühr 50,00 € bis 5.000,00 €)  
 

Die Gebühr bemisst sich nach geschätzter 
Rohbausumme, da diese im Wesentlichen den 

wirtschaftlichen Nutzen eines vorzeitigen Beginns 
abbildet. Der Verwaltungsaufwand ist überschlägig 

ebenfalls proportional zur Größe eines Gebäudes in 
Verbindung mit der Komplexität (näherungsweise 

durch den Verfahrenstyp) abgebildet.  
 

Die Gebühren sind nach der Rohbausumme (RBS) 
des Bauvorhabens gestaffelt. 
 

 

 a) Genehmigungsverfahren nach § 64 
 

0,002*RBS 

 b) Genehmigungsverfahren nach § 64, Sonderbau 
 

0,003*RBS 
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 c) Alle übrigen baulichen Anlagen 

 

0,005*RBS 

 Die Mindestgebühr und die Höchstgebühr des 

Rahmens sind zu beachten. 
 

 

 

3.1.4.6 Entscheidung über die Erteilung eines 
Vorbescheides 
nach § 77 BauO NRW 2018 

50,00 € bis 
100% der 

Gebühr nach 
Tarifstellen 

3.1.4.1, 3.1.4.2 
oder 3.1.4.3 

 

 a) untergeordnete, nur Nebenzwecken dienende  
Gebäude, Ställe, Scheunen u. ä. bauliche 

Anlagen 
 

 
 

50,00 € 

 b) § 30 Abs. 1 BauGB 
 

40 % der Gebühr 
nach Tarifstelle 

3.1.4.1 bis 
3.1.4.3 

 
 c) § 30 i.V.m. § 31 / § 33 BauGB 50 % der Gebühr 

nach Tarifstelle 
3.1.4.1 bis 

3.1.4.3 
 

 d) alle anderen nach BauGB (z.B. §§ 34, 35 BauGB) 60 % der Gebühr 
nach Tarifstelle 

3.1.4.1 bis 

3.1.4.3 
 

 e) Prüfung sämtlicher Bauvorlagen mit Ausnahme 
der bautechnischen Nachweise 

100 % der 
Gebühr nach 

Tarifstelle 
3.1.4.1 bis 

3.1.4.3 

 

 
 Zuschläge für Einzelfragen, die über das 

Bauplanungsrecht hinausgehen: 
 

 

 Abstandsflächen 10 % der Gebühr 
nach Tarifstelle 

3.1.4.1 bis 

3.1.4.3 
 

 Stellplätze/Brandschutz/SonderbauVO je 5 % der 
Gebühr nach 

Tarifstelle 
3.1.4.1 bis 

3.1.4.3 
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 sonstige Fragen (z.B. Gestaltungsfragen) je 2 % der 

Gebühr nach 
Tarifstelle 

3.1.4.1 bis 
3.1.4.3 

 
 Anmerkung:  

 Bei fehlenden Angaben über den Kubus sind diese in 
jedem Fall nachzufordern. 

 

 

 

 3.1.4.1 - 3.1.4.6 in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 GebG NRW 
 

 

 Werden auf Antrag weitere Ausfertigungen von 

Genehmigungsbescheiden ausgestellt, ist hierfür pro 
Ausfertigung eine Verwaltungsgebühr zu erheben in 

Höhe von 
 

 
 
 

20,00 € 

 

3.1.4.10 Bauüberwachung (§ 83 BauO NRW 2018) /  
Bauzustandsbesichtigung (§ 84 BauO NRW 
2018) 
 
Die Rahmengebühren werden anhand der typisierten 

Komplexität der Bauvorhaben als Maßstab für den 
typischen Aufwand der Amtshandlung gegliedert. 

 

 

3.1.4.10.1 Bauüberwachung von Vorhaben nach § 64 Abs. 
1 BauO NRW 2018, auch wenn sie nach anderen 
Rechtsvorschriften genehmigt wurden und diese 
Genehmigung die Baugenehmigung einschließt 
 

 

3.1.4.10.1.1 Bauüberwachung von Objekten des einfachen 
Baugenehmigungsverfahrens (bis zu 7 %) 
 

 

 - Gebäudeklassen 1 - 3 sowie sonstige Anlagen, die 

nicht Gebäude sind (s. Tarifstelle 3.1.4.1.4.1), z. 
B. Lüftungsanlagen 

 

3 % 

 - Gebäudeklassen 4 + 5  

 

5 % 

 - kleine Sonderbauten (auch Wohn- und 

Geschäftshäuser)  
 

7 % 

3.1.4.10.1.2 Bauüberwachung nach behördlicher Prüfung 
des Brandschutzes statt 
Sachverständigenbeteiligung (bis zu 20 % der 
Ausgangsprüfgebühr) - Tarifstellen 3.1.4.1.5.3) 
und 3.1.4.2.5.3) 
 

 

 - Wohnen (nicht bei Gebäudeklassen 1 - 3) 12 % 
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 - Wohnen (Gebäudeklassen 4 + 5) und Gewerbe, 
BImSchG-Anlagen 

20 % 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
der Gebühr nach 

Tarifstellen 
3.1.4.1.1, 

3.1.4.1.2, 
3.1.4.1.4.1 oder 

3.1.4.1.4.2, 
3.1.4.2.1, 

3.1.4.2.2, 
3.1.4.2.4.1 oder 

3.1.4.2.4.2 
 

 mindestens je Termin 50,00 € 
 

 höchstens aber für alle Termine der 

Bauüberwachung 

50 % der 

Gebühr nach 
den 

vorgenannten  
Tarifstellen 

 

3.1.4.10.2 Bauüberwachung von Vorhaben nach § 65 BauO 
NRW 2018 (große Sonderbauten), auch wenn 
sie nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt 
wurden und diese Genehmigung die 
Baugenehmigung einschließt 
 

 

 für jeden Termin der Bauüberwachung 
 

 

 - nur eine Nutzung (nur Büro oder nur Handel 

etc.) 
 

7 % 

 - Mischnutzung (Büro/Handel/Wohnen) sowie 
sonstige Anlagen, die nicht Gebäude sind (s. 

Tarifstelle 3.1.4.1.4.3), z. B. 

Windenergieanlagen 

 

12 % 

 - Hochhäuser, Verkaufsstätten, 
Versammlungsstätten, Schank- und 

Speisegaststätten, Beherbergungsstätten, 
Krankenhäuser, Einrichtungen mit Pflege- und 

Betreuungsleistungen, Großgaragen, Schulen, 
Hochregallager sowie sonstige Anlagen, die nicht 

Gebäude sind (s. Tarifstelle 3.1.4.1.4.3) 

17 % 

  der Gebühr nach 

Tarifstellen 
3.1.4.1.3, 

3.1.4.1.4.3, 
3.1.4.2.3 oder 

3.1.4.2.4.3 
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 mindestens jedoch je Termin 50,00 € 

 
 höchstens 17 % der 

Gebühr nach 
vorgenannten 

Tarifstellen 

 höchstens aber für alle Termine der 
Bauüberwachung 

100 % der 
Gebühr nach 

vorgenannten 
Tarifstellen 

3.1.4.10.3 Bauzustandsbesichtigung nach Fertigstellung 
des Rohbaus oder nach abschließender 
Fertigstellung einschließlich Bescheinigung 
nach § 84 Abs. 5 Satz 2 BauO NRW 2018, auch 
der nach anderen Rechtsvorschriften 
genehmigten baulichen Anlagen, wenn diese 
Genehmigung die Baugenehmigung einschließt 
 

 

3.1.4.10.3.1 von Vorhaben nach § 64 Abs. 1 BauO NRW 2018 
 

 

 je Bauzustandsbesichtigung 
 

 

 - Gebäudeklassen 1 - 3 sowie sonstige Anlagen, 
die nicht Gebäude sind (s. Tarifstelle 

3.1.4.1.4.1), z. B. Lüftungsanlagen 
 

5 % 

 - Gebäudeklassen 4 + 5 
 

10 % 

 - kleine Sonderbauten (auch Wohn- und 
Geschäftshäuser)  

 

15 % 

  der Gebühr 

nach 
Tarifstellen 
3.1.4.1.1, 

3.1.4.1.2, 
3.1.4.1.4.1 oder 

3.1.4.1.4.2, 
3.1.4.2.1, 

3.1.4.2.2, 
3.1.4.2.4.1 o. 

3.1.4.2.4.2 
 

 mindestens jedoch je Termin 50,00 € 
 

 höchstens 15 % der 
Gebühr nach 

vorgenannten 
Tarifstellen 
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3.1.4.10.3.2 in den Fällen der Tarifstellen 3.1.4.1.5.3 oder 

3.1.4.2.5.3 (Anforderungen baulicher Brandschutz) 
(zusätzlich zur Gebühr nach Tarifstelle 3.1.4.10.3.1) 

 

 

 je Bauzustandsbesichtigung  

 Wohnen (nicht bei Gebäudeklassen 1 - 3) 35 % 

 
 Wohnen und Gewerbe 50 % 

 
 höchstens 50 % der 

Gebühr nach 
Tarifstellen 

3.1.4.1.5.3 

oder 3.1.4.2.5.3 

 
3.1.4.10.3.3 von Vorhaben nach § 65 BauO NRW 2018 (große 

Sonderbauten) 

 

 

 je Bauzustandsbesichtigung 
 

 

 nur eine Nutzung 10 % 
 

 Mischnutzung sowie sonstige Anlagen, die nicht 
Gebäude sind (s. Tarifstelle 3.1.4.1.4.3), 

 z. B. Windenergieanlagen o. Ä. 

 

 
 

15 % 

 Hochhäuser, Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, 

Schank- und Speisegaststätten, 
Beherbergungsstätten, Krankenhäuser, Einrichtungen 

mit Pflege- und Betreuungsleistungen, Großgaragen, 
Schulen, Hochregallager sowie sonstige Anlagen, die 

nicht Gebäude sind (s. Tarifstelle 3.1.4.1.4.3) 
 

 

 
 

 
 

20 % 

 jedoch mindestens je Bauzustandsbesichtigung 50,00 € 
 

 höchstens 

 

 
 

20 % der 

Gebühr nach 

Tarifstellen 
3.1.4.1.3,  

3.1.4.1.4.3, 
3.1.4.2.3 oder 

3.1.4.2.4.3 

  

3.1.4.10.4 Entscheidung über die Gestattung der 
vorzeitigen Benutzung nach § 84 Abs. 8 Satz 3 
BauO NRW 2018 
 
 

Eine Differenzierung erfolgt anhand des Prüfaufwands 
und des wirtschaftlichen Nutzens. Diese werden 

pauschalisiert anhand der Gebäudeklasse 
abgeschätzt: 
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 alle reinen Wohnnutzungen 4 % 

 kleine Sonderbauten 7 % 
 große Sonderbauten 10 % 

   
der Gebühr 

nach 

Tarifstellen 
3.1.4.1 oder 

3.1.4.2 
 

 jedoch mindestens 50,00 € 
  

höchstens 

 
10 % der 

Gebühr nach 

vorgenannten 
Tarifstellen 

 

3.1.4.10.5 Prüfung von Bauausführungen oder Anlagen 
nach Teilfertigstellung aufgrund einer Anzeige 
nach § 84 Abs. 2 BauO NRW 2018 
 
Eine Differenzierung erfolgt anhand des Prüfaufwands 

und des wirtschaftlichen Nutzens. Diese werden 
pauschalisiert anhand der Gebäudeklasse 

abgeschätzt: 
 

 

 alle reinen Wohnnutzungen 4 % 
 kleine Sonderbauten 7 % 
 große Sonderbauten 10 % 

 
  der Gebühr 

nach 
Tarifstellen 

3.1.4.1 oder 
3.1.4.2 

 

 jedoch mindestens 50,00 € 

 
 höchstens 10 % der 

Gebühr nach 
vorgenannten 

Tarifstellen 
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3.1.5.1 Teilung von Grundstücken 
 

 

3.1.5.1.1 Entscheidung über die Erteilung einer 
Genehmigung zur Teilung von Grundstücken (§ 
7 BauO NRW 2018) unter Berücksichtigung des 
Umfangs der baurechtlichen Prüfung 
(Rahmengebühr je gebildetes bebautes oder zur 
Bebauung vorgesehenes Grundstück 50,00 € bis 
500,00 €) 

 

  
Das hier bestehende Ermessen wurde vorliegend so 
ausgeübt, dass sowohl Art und Umfang der 
vorhandenen Bebauung als auch der erforderliche, 

geleistete Prüfaufwand die Höhe der Gebühr 
bestimmen. 

 

 

 Teilungsgrundstück ist nur mit einer untergeordneten 

Nebenanlage (Schuppen, Remise, Gartenhaus, 
Gewächshaus usw.) bebaut 

 

 

 
50,00 € 

 für alle anderen bebauten Grundstücke 100,00 € 

 
 zusätzlich für  

   

 eingehende Bauberatung 50,00 € 
 Ortsbesichtigung 50,00 € 
 Nebenbestimmungen 50,00 € 

 Prüfung Abstandsflächen 100,00 € 
 Prüfung/Erschließung Stellplätze 100,00 € 

 Prüfung Brandschutz 150,00 € 
 Prüfung Festsetzungen B-Plan 100,00 € 

 höchstens  500,00 € 
   
 3.1.5.1.1 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 GebO 

NRW 
 
Wird auf Antrag eine weitere Ausfertigung des 

Genehmigungsbescheides ausgestellt, ist hierfür pro 
Ausfertigung eine Gebühr zu erheben in Höhe von 

 

 
 
 
 
 

20,00 € 

 

   

3.1.5.2.1 Vorprüfung von Anträgen nach den §§ 7, 66, 70, 
77 und 78 BauO NRW 2018 auf Vollständigkeit 
oder Mängelfreiheit (gegebenenfalls mit 
schriftlicher Aufforderung zur Vervollständigung 
oder zur Mängelbehebung) 
 

Gebührenrahmen: bis zu 25 Prozent der Gebühr, 
die für die Entscheidung über den Antrag zu 
erheben wäre, jedoch mindestens 50 €. 
 

Die Höhe wird nach dem Aufwand gestaffelt, der 

 
nach 

Zeitaufwand 
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typischerweise mit einer entsprechenden Vorprüfung 
verbunden ist. Um die Gebührenbemessung bei ggf. 

mangelhaften Unterlagen nicht unnötig zu 
erschweren, ist ein einfach anwendbarer Maßstab 

nötig. 
 
Dabei werden die Gebäudeklassen als Maßstab für die 

Komplexität eines Vorhabens herangezogen. 
Weiterhin werden für tendenziell einfachere Gebäude 

Abschläge für bloße Veränderungen im Unterschied 
zum Neubau einbezogen. 

 
Auslegung: 

Aufgrund der Gebührenstruktur fallen sämtliche 
Kleinvorhaben mit geringen Bausummen ohnehin 

unter die Mindestgebühr, so dass sich eine besondere 
Regelung erübrigt. 

 
Die Mindestgebühr ist zu erheben, wenn der 

Antragsumfang leicht erfassbar, aber so grob 
unvollständig ist, dass eine differenzierte Befassung 

mit dem Vorgang entbehrlich ist (z.B. komplettes 
Fehlen der Bauvorlagen). 
Eine Gebühr von 10 % der Genehmigungsgebühr, 

mind. 50 €, ist zu erheben für alle Anbauten, 
Umbauten und Nutzungsänderungen bei Gebäuden 

der Klasse 1 bis 3. 
Eine Gebühr von 15 % der Genehmigungsgebühr, 

mind. 50 €, ist zu erheben für alle Anbauten und 
Umbauten bei Gebäuden der Klasse 4, sowie für 

Werbeanlagen. 
Eine Gebühr von 20 % der Genehmigungsgebühr, 

mind. 50 €, ist zu erheben für die Neuerrichtung von 
Gebäuden der Klasse 1 bis 3, sowie für die 

Nutzungsänderungen bei Gebäuden der Klasse 4. 
Eine Gebühr von 25 % der Genehmigungsgebühr, 

mind. 50 €, ist in allen übrigen Fällen zu erheben. 
 

Bei Teilungen (Tarifstelle 3.1.5.1.1) 
10 % bei Nebenanlagen 
20 % für alle anderen bebauten Grundstücke 

ohne Nebenanlagen 
25 % für mit Gebäuden und Nebenanlagen 

bebaute Grundstücke 
 
Soweit die Genehmigungsgebühr nicht aus den 
Angaben ermittelbar ist, ist ein Schätzwert zugrunde 

zu legen. Für den zusätzlichen Ermittlungsaufwand ist 
ein Gebührenaufschlag von 100,00 € vorzunehmen 
(Maximum: Höchstgebühr 25 %). 
 

Anrechnung zu 50 % auf die Genehmigungsgebühr 
(entfällt bei Ablehnung, Rücknahme, etc.). 
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3.1.5.2.2 
 
 
 
 

Prüfung von nachträglich vorgelegten 
Bauvorlagen, die aufgrund eines geänderten 
Standsicherheitsnachweises erforderlich 
werden 
 
Die Anwendung dieser Tarifstelle kommt in der Praxis 
sehr selten vor. 

Im Verhältnis zu den nachträglich zu prüfenden 
Unterlagen werden die Gebühren in Stufen von 

jeweils 20 % (20, 40, 60, 80, 100 %) als Anteil der 
ursprünglichen Genehmigungsgebühr erhoben. 

 
geringer Prüfaufwand 

 
mittlerer Prüfaufwand 

 
voller Prüfaufwand 

 
 

 
 

 
 
 

Der Umfang des Prüfaufwandes ist durch die 
zuständige Sachbearbeitung aktenkundig zu 

dokumentieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 % 

 
50 % 

 
100 % 

 
der Gebühr 

nach den 
Tarifstellen 

3.1.4.1 oder 
3.1.4.2 

 

3.1.5.2.3 Entscheidung über die Erteilung der 
Genehmigung von beabsichtigten 
unwesentlichen Detailänderungen genehmigter 
Bauvorlagen (bei 
Änderungsbaugenehmigungen) 
Rahmengebühr 50,00 – 250,00 € je geänderte 
Bauvorlage 
 

Der Prüfaufwand wird anhand des Prüfaufwands der 

Änderung bemessen. Dabei wird die Komplexität 

pauschalisiert gefasst. 
 
 

 

 Änderung von Formularen 50,00 € 

 geänderte Bauzeichnungen GK 1 – 3 100,00 € 
 sonstige geänderte Bauvorlagen 150,00 € 
 geänderte Bauzeichnungen GK 4 – 5 200,00 € 

 geänderte Gutachten (z. B. Brandschutz, 
Emissionsschutz) 

 

250,00 € 

 Sofern die Änderungsgebühr die ursprüngliche 

Genehmigungsgebühr überschreitet, ist lediglich die 
ursprüngliche Genehmigungsgebühr anzusetzen. 
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3.1.5.3.1 Entscheidung über die Erteilung von 
Befreiungen nach § 31 Abs. 2 oder § 34 Abs. 2 
des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), Abweichungen sowie Ausnahmen und 
Befreiungen nach § 69 BauO NRW 2018 je 
Befreiungstatbestand, Abweichungstatbestand 
oder Ausnahmetatbestand (Rahmengebühr 
50,00 € bis 5.000,00 €) 
 
Um den vom Gesetzgeber vorgegebenen 
Gebührenrahmen unter Beachtung des 

Gleichheitsgrundsatzes gegenüber allen 
Zahlungspflichtigen gerecht anwenden zu können, 

sind Gebühren nach folgenden Kriterien zu ermitteln. 
 

Rohbausumme/Herstellungskosten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebühr 

 bis 50.000,00 €        50,00 € je 
Abweichung 

 
 bis 100.000,00 €  100,00 € je 

Abweichung 
 

 bis 500.000,00 € 300,00 € je 
Abweichung 

 
 ab mehr als 500.000,00 € 1.000,00 € für 

die erste 

Abweichung 
 

  500,00 € für 
jede weitere 

Abweichung 
 

 Grundstücksteilungen 200,00 € je 
Abweichung 

 

3.1.5.5.5 Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten an 
jedem Aufstellungsort (Rahmengebühr 10,00 € 
bis 300,00 €) 
 
Der Gebührenmaßstab nimmt Bezug auf den 

wirtschaftlichen Vorteil aber auch auf die Komplexität 
und damit den Prüfumfang des Fliegenden Baus bzw. 

Fahrgeschäftes. 
 

 

 a) Technisch einfache Fliegende Bauten **  
 

 Schiffschaukeln, Ponybahnen, Kinderriesenräder, 

Karussells (Ø max. 5,10 m), Schieß- und 
Verlosungswagen > 5 m Höhe 

 

 
je 20,00  € 
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 Karussells Ø größer 5,10 m bis 3 m /sec mit einfacher 
Betriebsweise, Kettenflieger, Baby-Flug 

 
je 25,00 € 

 
 Autoskooter, Raupenbahnen, Riesenräder bis 14 

Gondeln, Geisterbahnen, Schau- und 
Belustigungsgeschäfte, Buden oder Stände, die von 

Besuchern betreten werden (> 75 m²) 
 

 

 
 

je 40,00 € 

 b) Technisch schwierige Fliegende Bauten nach 
Anlage 2,  
Punkt 4.8 c, d des Rd.Erl.MBW NRW vom 
08.11.1990 

 

 

 schienengebundene Bahnen für Erwachsene bis 400 

m² Grundfläche 
 

 

je 70,00 € 
 

 motorisch angetriebene Schaukeln für mehr als 20 
Personen 

 
je 70,00 € 

 

 schnelllaufende Karussells 
(Geschwindigkeitsgrenze 3 m/sec) mit zusätzlichen 

Dreh-, Hub- oder Schwenkbewegungen 

 
 

je 70,00 € 
 

 Riesenräder ab 15 Gondeln, Achterbahnen < 400 m² je 70,00 € 
 

 schienengebundene Bahnen für Erwachsene 
> 400 m² Grundfläche, 3er und 5er Looping 

 

 
130,00 € 

 c) Zelte größer 75 m² (auch Zelte < 75 m² im 
Zusammenhang mit anderen Zelten) 

 

 

 Einzelabnahmen  
 Kinder-Zirkus bis 600 m² 30,00 € 
 bis 200 m² Grundfläche 60,00 € 

 >    200 m² Grundfläche 85,00 € 
 >    400 m² Grundfläche 150,00 € 

 Großzelte mit Tribünen 
 

300,00 € 

 Bei zusammengesetzten Zelten gilt für die Erhebung 
der Gebühr die Gesamtfläche. 

 

 

 Im Zusammenhang mit der Abnahme sonstiger Zelte  
 bis   200 m² Grundfläche 30,00 € 
 bis   400 m² Grundfläche 50,00 € 

 über 400 m² Grundfläche 
 

75,00 € 
 

 d) Sitz- und Stehtribünen  
 bis 50 Personen 60,00 € 

 für 51 bis 100 Personen 85,00 € 
 für 101 und mehr Personen 150,00 € 
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 e) Bühnen größer 100 m² oder H größer 5,00 m  
(mit und ohne Überdachung) 

 

 über 100 m² 150,00 € 
 größer 5,00 m Höhe 150,00 € 

 
 Hinweis: 

Erforderliche zusätzliche Gebrauchsabnahmen werden 
nach Aufwand in Rechnung gestellt. Der Stundensatz 

richtet sich nach 3.1.1.4 der Allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung NRW. 

 

 

 **  gemäß § 78 BauO NRW in der z. Zt. gültigen 

Fassung kann bei technisch einfachen Fliegenden 
Bauten auf die Gebrauchsabnahme verzichtet 
werden. 

 

 

 
3.1.5.6 Baulasten 

 
 

3.1.5.6.1 Entscheidung über die Eintragung einer Baulast 
(Rahmengebühr 50,00 € bis 250,00 €) 
 

 

 Baulasten sind in der Regel mit einem erheblichen 
wirtschaftlichen Vorteil für den Begünstigten 
verbunden, der z.B. in der Realisierung eines im 

Verhältnis zum Grundstück größeren Bauvorhabens 
bzw. eines Grundstücksteilungsverfahrens liegt, aber 

nur eingeschränkt von der Art bzw. der Fläche der 
Baulast selbst abhängt. Der Prüf- und 

Verwaltungsaufwand bildet dadurch den 
Hauptmaßstab für die Gebühr (Prüfaufwand, Aufwand 

zur Erstellung des Eintragungstextes, Abwicklung).  
 

 

 In der Praxis treten im Wesentlichen folgende 

Baulastarten auf: 

 

 

 Baulast zur Sicherung eines Stellplatzes, je Stellplatz  

(Höchstgebühr je Eintragung von 250,00 € ist zu 
beachten) 

50,00 € 

 
 

  
Baulast zur Anbauverpflichtung 

 
250,00 € 

 Baulast zur Sicherung gemeinsamer Bauteile 125,00 € 

 Vereinigungsbaulast (2 Grundstücke)  
und dann für jedes weitere zu vereinigende Flurstück 

180,00 €          
je 100,00 € 

 Erschließungsbaulast (Geh-, Fahr- und Leitungsrecht) 200,00 € 
 Bauplanungsrechtliche Baulasten 200,00 € 

 Abstandsflächenbaulast/Brandschutzbaulast 250,00 € 
 sonstige Baulasten 150,00 € 

  
Hinweis: 
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Die Rahmengebühr der Tarifstelle 3.1.5.6.1 in Höhe 

von 50,00 € bis 250,00 € bezieht sich jeweils auf die 
Eintragung einer Baulast pro Grundstück. Die im 

Gebührenbescheid festzusetzende Gesamtgebühr 
kann also für eine Art der Baulast durchaus höher 
liegen. Hierdurch wird der Grundstücksbezogenheit 
von Baulasten Rechnung getragen. 

 

3.1.5.6.2 Entscheidung über die Löschung einer Baulast 
(Rahmengebühr 50,00 € bis 250,00 €) 

 

  
Die Gebühr für die Löschung beträgt 75 % der 
Gebühr, die für die Eintragung erhoben worden wäre. 

 

 

3.1.5.6.3 Schriftliche Auskunft aus dem 
Baulastenverzeichnis (Rahmengebühr 50,00 € 
bis 150,00 € je Grundstück) 
 
Der Gebührenmaßstab nimmt vor allem auf den 

Verwaltungsaufwand Bezug. Ein wirtschaftlicher 
Vorteil ist nur indirekt durch die Kenntnisgabe 

festzustellen. 
 

 
 
 

 Baulastauskunft (pro Grundstück) sofern auf dem 
Grundstück eine Baulast ruht 

 
50,00 € 

 
 Baulastauskunft (pro Grundstück) sofern auf dem 

Grundstück zwei Baulasten ruhen 

 

100,00 € 
 

 Baulastauskunft (pro Grundstück) sofern auf dem 

Grundstück drei oder mehr Baulasten ruhen 

 

150,00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.6 Vorschriften zur Einsparung von Energie und 

zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- 
und Kälteerzeugung in Gebäuden 
 

 

 
3.1.6.1 Entscheidung über die Erteilung einer Befreiung 

nach § 102 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 
des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. August 
2020 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 der 
Verordnung zur Umsetzung des 
Gebäudeenergiegesetzes vom 23. Juni 2021 in 
der jeweils geltenden Fassung (Rahmengebühr 
50,00 € bis 500,00 €) 
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 - bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei 

Wohneinheiten 
 

50,00 € 

 - bei sonstigen Wohngebäuden 
 

150,00 € 

 - bei gewerblichen Gebäuden, die nicht Gebäude 
i. S. d. §§ 50 und 64 Abs. 1 S. 3 BauO NRW 

sind 
 

250,00 € 

 - bei Gebäuden i. S. d. §§ 50 und 64 Abs. 1 S. 3 
BauO NRW 

 

500,00 € 

   

3.1.7.2 Entscheidung über die Erteilung einer 
Bescheinigung nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 oder § 32 
Abs. 2 Nr. 2 WEG 
(Abgeschlossenheitsbescheinigung) 

 

 

3.1.7.2.1 je Sondereigentumsanteil 50,00 € bis 150,00 € 
 

 

 je Sondereigentumsanteil nicht zu Wohnzwecken 

dienender Gebäude innerhalb eines laufenden 
Verfahrens 

 

 

 
100,00 € 

 
 je Sondereigentumsanteil nicht zu Wohnzwecken 

dienender Gebäude außerhalb eines laufenden 
Verfahrens 

 

 

 
150,00 € 

 
 je Sondereigentumsanteil zu Wohnzwecken 

dienender, bestehender oder geplanter Gebäude 
innerhalb eines laufenden Verfahrens 

 

 
100,00 € 

 
 je Sondereigentumsanteil zu Wohnzwecken 

dienender, bestehender Gebäude außerhalb eines 

laufenden Verfahrens 

 
 

150,00 € 
 

 je Sondereigentumsanteil bei nachträglichen 

geringfügigen Änderungen nur der Aufteilungspläne 

 

 

50,00 € 

3.1.7.2.2 je Garagenstellplatz 
 

20,00 € 

 
3.1.7.2.3 je Mehrausfertigung der 

Abgeschlossenheitsbescheinigung 
 

30,00 € 
 

 Bei nachträglicher Änderung einer bereits 
ausgestellten Abgeschlossenheitsbescheinigung wird 

die Gebühr gemäß Tarifstelle 3.1.7.2.3, also 30,00 €, 
für die Änderung der Bescheinigung erhoben.  

 

  

Bei nachträglichen Änderungen der 
Abgeschlossenheits-bescheinigung mit Änderung der 

Zahl der Sondereigentums/ 
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Wohnungseigentumseinheiten ist die Berechnung 

nach Ziff. 3.1.7.1 und 3.1.7.2 vorzunehmen. 
 

 
3.1.8 Besondere Prüfungen und Maßnahmen 

 
 

 
3.1.8.1.1.2 Prüfung von Bauvorlagen einschließlich der 

erforderlichen örtlichen Überprüfungen für ohne 
Baugenehmigung oder Vorlage an die Gemeinde 
(§ 63 BauO NRW 2018) ausgeführte 
Nutzungsänderungen, wenn diese nachträglich 
genehmigt oder (ohne Genehmigung) belassen 
werden 

1,5fache Gebühr 

nach Tarifstelle 
3.1.4.3 sowie 

100 % der 

Tarifstellen 
3.1.4.10.8 und 

3.1.5.3 
 

 mindestens jedoch 75,00 € 
 

 höchstens 
 

7.500,00 € 

3.1.8.1.2 Auf Veranlassung Dritter und in deren Interesse 
durchgeführte Überprüfungen von baulichen 
Anlagen, Nutzungen oder Bauarbeiten, sofern 
ein Verstoß gegen baurechtliche Vorschriften 
nicht festgestellt wird (Rahmengebühr 50,00 € 
bis 500,00 €) 
 

 

 Für jede angefangene halbe Arbeitsstunde halber 

Stundensatz 
gemäß 

Tarifstelle 
3.1.1.4 

 

 Je nach Fallgestaltung ist es grundsätzlich auch 
möglich, den Stundensatz für zwei Personen zu 

berechnen (z. B. bei Hinzuziehung eines Statikers). 
 

 

 mindestens jedoch 50,00 € 

 

 Gesamtgebühr höchstens 500,00 € 
  

Anmerkungen: 
Diese Tarifstelle findet nur dann Anwendung, wenn 

die Baukontrolle (vor Ort und nicht nur anhand der 
Bauakte!) tatsächlich nur im Interesse eines Dritten 

und nicht auch im Interesse der Behörde stattfindet. 
Diese Fälle werden relativ selten auftreten, da in der 

Regel auch ein öffentliches Interesse an 
baurechtmäßigen Zuständen besteht. 
 

 

   

3.1.8.2.7 Nachträgliche Anordnung von Anforderungen 
nach  
§ 58 Abs. 6 BauO NRW 2018  
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(Rahmengebühr 50,00 € bis 250,00 €) 
 

 bei untergeordneten Nebenanlagen und Garagen 50,00 € 
 bei Wohngebäuden 150,00 € 

 bei gewerblichen Nutzungen 250,00 € 
 

   

1.1.6 Versenden von Akten 
(Rahmengebühr 5,00 € bis 100,00 €) 
 
Die Ausführungen zur generellen Anwendbarkeit 
dieser Tarifstelle sind zu berücksichtigen. 

Die Tarifstelle dürfte insbesondere bei der 

Aktenversendung in Klage- oder 

Beschwerdeangelegenheiten an bevollmächtigte 
Rechtsanwälte Anwendung finden. 

Die Gebühr richtet sich nach der „Größe“ des 
Verwaltungsvorganges. Naturgemäß verursacht die 
Versendung eines umfangreicheren Vorganges einen 

größeren Personal- und Sachaufwand. Hieran 
anlehnend wird folgende Gebührenregelung 

getroffen: 

 

 Vorgänge bis 500 gr. 

  
Vorgänge über 500 gr. bis 1.000 gr. 

 
Vorgänge über 1.000 gr. zusätzlich für 

jede angefangene 500 gr. jeweils 

25,00 € 

 
35,00 € 

 
 

10,00 € 
   

 Soll eine Akte erkennbar kleinen Umfanges und 
ausnahmsweise z. B. nicht per Einschreiben versandt 

werden, kann aus Billigkeitsgründen auch lediglich 
die Mindestgebühr erhoben werden. 
 

 
 

 
5,00 € 

 Zur Rechtsklarheit ist darauf hinzuweisen, dass bei 
schriftlichen Bevollmächtigungen der Vertretene 

Kostenschuldner im Sinne des § 13 des 

Gebührengesetzes ist. Dies trifft auch auf 

Aktenversendungen im Bußgeldrecht zu (vgl. etwa 
OVG Münster, Urteil vom 03.06.1986 – 12 A 830/84 -

). 
 

 

 
1.1.7 Amtshandlungen, für die keine andere 

Tarifstelle vorgesehen ist und die nicht einem 
von der handelnden Behörde 
wahrzunehmenden besonderen öffentlichen 
Interesse dienen 
z. B. Ausleihe von Akten 

Die Gebühr wird 

im Einzelfall 
nach 

Zeitaufwand 
gemäß 

Tarifstelle 
3.1.1.4 erhoben 

 
 höchstens jedoch  500,00 € 

 




